
Stadt Braunschweig
Der Oberbürgermeister

22-18459-01
Mitteilung außerhalb von Sitzungen

öffentlich

Betreff:

Ortsschilder Stöckheimer Forst
Organisationseinheit:
Dezernat III 
66 Fachbereich Tiefbau und Verkehr

Datum:
08.08.2022

Adressat der Mitteilung:

Stadtbezirksrat im Stadtbezirk 211 Braunschweig-Süd (zur Kenntnis)
Mitteilungen außerhalb von Sitzungen (zur Kenntnis)

Sachverhalt:

Der Antrag 21-16828 wurde durch die Verwaltung mit Drucksache 21-16828-01 als 
Mitteilung außerhalb von Sitzungen beantwortet.

Wiegel

Anlage/n:
Drucksache 21-16828-01



Stadt Braunschweig
Der Oberbürgermeister

21-16828-01
Mitteilung außerhalb von Sitzungen

öffentlich

Betreff:

Ortseingangstafeln Salzdahlumer Weg und Am Lechelnholz
Organisationseinheit:
Dezernat III 
66 Fachbereich Tiefbau und Verkehr

Datum:
21.07.2022

Adressat der Mitteilung:

Stadtbezirksrat im Stadtbezirk 211 Braunschweig-Süd (zur Kenntnis)
Mitteilungen außerhalb von Sitzungen (zur Kenntnis)

Sachverhalt:

Beschluss vom 14.09.2021 (Entscheidung gem. § 93 Abs. 1 NKomVG):
Es wird beantragt die Ortseingangstafel „Braunschweig“ am Salzdahlumer Weg 
Fahrtrichtung Stöckheim zusätzlich mit der Beschriftung „Stadtteil Stöckheim Stöckheimer 
Forst“ sowie die Ortseingangstafeln am Salzdahlumer Weg und Am Lechelnholz 
Fahrtrichtung Salzdahlum anstelle der Beschriftung „Braunschweig“ mit der Beschriftung 
„Stöckheim Stöckheimer Forst Stadt Braunschweig“ zu versehen (analog der Beschriftung 
„Mascherode Jägersruh Stadt Braunschweig“ an der Straße Jägersruh).

Stellungnahme der Verwaltung:
Verkehrsteilnehmer, die aus anderen Städten oder den umliegenden Landkreisen ins 
Braunschweiger Stadtgebiet einfahren, passieren Ortstafeln, auf denen im oberen Teil in 
größerer Schrift „Braunschweig“ dargestellt ist, darunter wird in kleinerer Schrift der Name 
des betreffenden Stadtteils genannt.

Daneben gibt es „innerstädtische“ Ortstafeln. Diese sind im oberen Teil in größerer Schrift 
mit dem Namen des betreffenden Stadtteils und im unteren Teil in kleinerer Schrift mit „Stadt 
Braunschweig“ beschriftet.

Die Hauptsatzung der Stadt Braunschweig regelt u. a. die Einteilung des Stadtgebietes in 
Stadtbezirke, die in einer Karte als Anlage zur Hauptsatzung dargestellt sind. Neben den 
Grenzen der einzelnen Stadtbezirke und deren numerischer Bezeichnung sind dort 
namentlich auch die Stadtteile benannt, die die Grundlage für die Beschriftung der Ortstafeln 
bilden. Stöckheimer Forst und z. B. Westliches Ringgebiet sind dort nicht benannt und 
werden für die Beschriftung von Ortstafeln nicht neu angeordnet. 

Ältere Beschilderungen wie „Mascherode Jägersruh Stadt Braunschweig“ bleiben vorerst 
noch im Bestand und werden bei notwendigen Erneuerungen nach und nach ausgetauscht. 
Ortstafeln im Bereich von Splittersiedlungen - die nicht wie vorweg beschrieben im Bestand 
bestehen - werden mit dem Schriftzug „Braunschweig“ ohne weiteren Zusatz aufgestellt. 
Dies erfolgte bereits im Bereich südlich des Flughafen, hier wurden die Ortstafeln mit dem 
Schriftzug „Braunschweig“ angeordnet. 



Bei den in Rede stehenden Ortstafeln bleibt die Beschriftung „Braunschweig“ bestehen, 
ergänzend hierzu wird auf die Drucksache 20-14153-01 verwiesen. 

Leuer

Anlage/n:
DS 20-14153-01



Stadt Braunschweig
Der Oberbürgermeister

20-14153-01
Mitteilung außerhalb von Sitzungen

öffentlich

Betreff:

Straßenschilder Salzdahlumer Weg und Am Lechelnholz
Organisationseinheit:
Dezernat III 
66 Fachbereich Tiefbau und Verkehr

Datum:
18.09.2020

Adressat der Mitteilung:

Stadtbezirksrat im Stadtbezirk 211 Stöckheim-Leiferde (zur Kenntnis)

Sachverhalt:

Zur Anfrage der CDU-Fraktion vom 31.08.2020 wird wie folgt Stellung genommen:

Zu 1.: Der Stadtbezirksrat wurde mit Drucksache 20-13439 informiert.

Zu 2.: Die Möglichkeit der Ergänzung des Schriftzuges „Stöckheim“ auf den Ortstafeln wurde 
verwaltungsintern geprüft. Die Bezeichnung auf Ortseingangs- und 
Ortsausgangstafeln sollte identisch sein, um dem Zweck der Orientierung zu 
entsprechen. Diese Ergänzung um die Stadtteilbezeichnung würde gerade für 
Ortsunkundige vermutlich zu Verwirrungen führen. Aus Salzdahlum kommend würde 
man bei Einfahrt in den Siedlungsbereich Stöckheim erreichen, beim Verlassen dieser 
Ortsdurchfahrt laut zugehöriger Beschilderung den Stadtteil wieder verlassen. Dabei 
wäre der eigentliche Ortskern Stöckheims noch längst nicht erreicht. Aus diesem 
Grunde stellt die Beschilderung mit dem Schriftzug „Braunschweig“ eine eindeutige 
Zuordnung dar.

Zu 3.: Wie mit Drucksache 20-13439 mitgeteilt, wurde die Ortstafel Am Lechelnholz 
angeordnet, um den aus Richtung Westen (über die Brücke) ankommenden Fußgängern 
und Radfahrern die geschlossene Ortschaft anzuzeigen.

Gerstenberg

Anlage/n:
keine
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